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‚22  Vexspätete Landungen sind auf den Landebahnen
14R md 07 zwischen 22,06 Uhr und 6.00 Uhr

Ortszeit unzwlässig. .

2 Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach
; ICAO Aunex 38, Band 1, Kapitel 3, die in derjeweils \

| geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminii-
; sterituns für Verkehr enthalten sind {vgl. Anlage)  Antuge :
| Bei einer Anderung der Bonusliste des Bundesmi-
: aisteriums [ir Verkehr dürfen die in der Neufss-
! sung nicht mehr enthaltenen Strahlllugzeupe, s0o- |

. ' wit sie von am VerkehrsälughafenKöln/Bonn ;
operierenden Luflfahriunternehmen bereits einge- :

: : en setzt worden sind, bis zum Ablauf der Frist gemäß :
Nunumner 11 weiterhin verwendet werden. .

. I : 31. Planmäßige und verspätete Starts auf den Start-
Io. \ . bahnen HR, 32), und 25 sind zwischen 22.00 Ulsr ;

” On . (2150 Uhr off blocks} und 8,00 Uhr Ortszeit unzu-
Ministerium für Wirtschaft nn lässig. nn

a aVerkehr 32 Landungen auf den Landebahnen 1ER und-07 sinda : “ “ ER . . zwischar 22,00 Uhr und 6.09 Uhr Ortszeit umzuläs-
" Ssiß.

Neuregehmg . \ :
der Nachtflugbeschränkungen.  ° , 4 Propellerflugzeuge ohne eine Lärmzulassung nach

‘ auf dem Verkehrsilughafen Köln/Benu 2 ICAO Annex 16 bzw. gemäß Lärmschutzforderun-
. . . Zu " - gen für Luftfahrzeuge (1.3L) BE:

a r yr x

fürVrnsehattund Ynrteeletand) Starts und Landungen sind auf allen Start- und
Technologie und Verkehr v. 26.8.1097 2 Landehahuen zwischen 22.00 Uhr (21.50 Uhr oft

BEEINE . blocks) und 6.00 Uhr Ortszeit unzulässig. .

" Zur Verminderung der Lärmauswirküngen" auf die 5 Propellerflugzeuge mit einer Därmzulassung nach
Umgebung des Verkehrsflugheiens Köln/Bonn ergeht ICAO Annex 16, Band !, Kapitel 3, Kapitel 5,
folgender Bescheid: , . Kapitel 6 oder Kapitel 10 bzw. gemäß LST. Kapi-

” \ nl tel IH, Kapitel V, Kapitel VI oder Kapitel X
Die vom Ministerium für Stadtentwicklung und Ver- ri

kehr des Landes Nordrhein-Westfalen mit Bescheid vom 5.1 Flanmäßige und verspätete Starts auf den Starl-
18. August 1992 - Az. TA 65-31-2171 (4) — verfügte bakınen AR, 321 und 25 sind zwischen 22.90 Uhr
Ändening der Öenehmigung für den Betrich des Ver- {21.56 Uhr off biacks) und 5.00 Uhr Ortszeit unzu-
kehrsfiughalens Köhv/Bonn (Neuregelung der Nachtibig- lässig. \

. heschränkungen) wird hiermit gernäß 5 49 Abs,3 des Er ad rs
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordihein- 32 Landungen auf den Landebahnen1A und 57 sind
Westfalen (VwVfG, NW) vom 21. Dezember 1076 zwischen 22.00 Uhr und 8,00 Obr Ortszeit unzuläs- ;

. KL NW S. 438), suelzt geändert durch Gesetz vom Sig. :
22. November 1994 (GV. NW, 2. 1064, mi Wirkung ab
1. November 1997 widerrufen. . 6 wiklärische Kampfklugzeuge |

Ne voarı Minister für Wirtschaft und Verkehr das its und Landungen sind auf allen Start- und :
Landes Norärhein-Westfalen am 3 Januar 199 LWaundebahnen zueisehen 2 Ulır 150 Uhraff \
Ar. DNYD +21 -35 - erleilte Genekmigang für denBetrieb hlocks) und 6.00 Uhr Ortszeit unzulässig.
des Verkehrsflughafens Käly/Bann wird hiermit gemäß a ,
6 den Larftverkehrsgezetzes U„aftVC in der Passmp der f Ausnahmen
Bekanrunachung vom 14, Januar 1981 (BGBL IS. 61), ir Von den Beschräxkungen gemäß Nummer I bis ü
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Oklober 19 sind ausgensanmenn “
BGRL TS. 29791, wie folgı geändert:

Tıı Landungen von Lafifahrzeugen slier Arı, gie den
1 Stralllugzeuge ohne eine Lävmzulassung nach Flughafen Röby/Bonn nachweislich aus metenrolo-

JCAO Annex J6 und niit, einer Lärmzulassung nach gischen, iechnischen oder sonstigen Bieherheile
WAUD Annex 16, Band}, Kapitel 2 gründen als Ausweichflaghafen anfliegen, auf den
. \ . an Landebabmen 41, 32, 32, und 28.

Li BSrarta und Lanchmgen sind auf allen Start- und
LWandehahnen zwischen 22.00 Uhe 2150 Wir olt 7.12 Starts und Landungen im Katastrophen-, medizi-
Blocks) md 6.80 Uhr Ortszeit unzulässig. nischen und lumanitären Hilfeleshungseinsatz so-

a3 sonstiean Notläaller

12 Ab dem 1. April 1998 sind Starts und Landungen wie bh sonstigen Notfällen
auf allen Start und Löudebahnen zwischen 21.00 72 Von den Beschränkungen gemäß Nianmern I und2
Uhr (20.50 Uhr au blocks) und 7.90 Uhr Ortszeit sind ausgenommen: .
USNBRSE Starts und Landungen von Luftiahrzeugen der

LE Ab dem i. April 4999 sind Starts und Landungen lugbereltschaft. des Bundesininisterlums Ger Ver- \
auf allen Start- und Landebahnen zwischen 20.00 eldignui und Flüge in dessen Auftrag suwie von
Uhr GUEO Khe sfE bloske} und 8.0 Uhr Ortszeit Regierungsfhigen ausländischer Stanlen auf den :
unzulassir. Btartibahnen DEE, 3238 und O7 und auf den Lande

“ bahnen 141.221 321. und 28.
2 Sirchlilugzenge ml ower Lämsmlassung such . \

\ RSARE Kane 1, Kup‘ Y ee wicht in der 73 Yan den Beschränkungen gemäß Nummem 2 und}
Bönusiiyto ges Bundesninisteriums für Vo kehr srl AUSGEHONMDEN. !
{wg Nr. 3) enthalten sinn Verraessungsfläge der INE Deutsche Flugziehe-

van dam. \
23 Wnsunälige und varspillote Starts zowie plarına

tape Lendargensind auf allor Start md Lande» 74 Im Rahmen des Bestandsschufzes sone won den
nalen zwischen 22.09 Uhr 230 Uhr oT blscks) Beselnärkungen genmaß Nummer 2 bis zum .
um 0SG hr Ortszeit unmulsssin 31. Okteher 2899 usgenounner



x
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Starts und Landungen von Strahlflugzeugen, die Anlage
von am Flughafen Köln/Bonn ansässigen Logistik- 1 - 303/06
unternehmen bereits vor Inkraflivrelen dieser Neu- ussıaen
regelung dort eingesetzt worden sind, auf den I Bonusliste \
Startibalınen I4L, 32R und 07 und auf den Lande für startende und landende Luftfahrzeuge
bahnen 146, 32R, 32L und 25. Von dieser Aus- Die Bonuslisten des Bundesministerjums für Verkehr,
nahme darf von den jeweiligen Logistikunterneh- die von den Fluxfhäfen zur Differenzierung der Lande-
men pra Monal nur in dem Umfang Gebrauch gebühren sowie sis Grundlage für Nachtllugrbeschrän-
gemacht werden, welcher der Summe der Plug- kungen im Rahmen des mit den Ländern abgestinmten
zeugbewegungen entspricht, die mit den jeweiligen  [istenverfahrens angewendet werden können, sind über-
Luitfahrzeugmustern im betriebsstärksten Monat  zayheitet worden. Folgender Flugzeugiyp wurde neu auf-
in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 1996 und dem genommen:
31. März 1997 (Bezugszeiizraum) am Flughafen Asıd
Köln/Bonn durchgeführt worden sind. an . .

Damit geilen ab 1. Januar 1997 die Listen in der
Yden For:

& Starts von Luftfahrzeugen aller Art auf den Start- folgenden Norm:
‘ bahnen 07, 14L und 32 dürfen zwischen 22.00 Uhr Für den Abflug

und 6.00 Uhr Ortszeit nur vom Bahnbegiun alle Typen mit einer MTOM?) unter 25 t
(Schwelle) oder ab den Positionen AS (Startbahn  YPokker 707100 . . .
147.) bzw. A1 (Starthahn 3ER) erfolgen. Die DFS-  Gulfstream IV
Niederlassung Köln/Bonn kann im Einzelfall Aus- Boeing 737 Typen 300/400/500
nahmen zulassen, wenn die Verkelwslage dies Boeing 757
zwingend erfordert. Airbus A 319/320/321

Boeing 787

g Triebwerkprobeläufe Airbus 2
Triebwerkprobeläufe dürfen nur unter Benutzung Airbus 220
der in der Flugbafen-Benutzungsordnung dafür Boeing 777
vorgesehenen Wärmdämpfungsanlage durchge noeing 727-100 Reengined mit 3 Tay-Triebwerkenührt werden. Lockheed 1011 :

MDonnel Douglas MD 11
i0 Abweichend von den vorstehend getroffenen Rege- — MeDonnell Douglas DC 10

kungen kann die Bezirksregierung Düsseldorf BAe 14W/AVRO RJ-Serie
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Köln/Bonn) in  MeDonnell Douglas DU 8-70-Serie
begründeten Einzelfällen weitere Ausnahmen ins- Airbus 340 \
besonr'"re dann zulasen, wenn dies zur Vermei- Boeing 747-400
dung erheilicher Störungen im Luftverkehr oder  .._ ,
in Fällen besonderen öffentlichen Interesses erfor. Für den Anflug
derlich ist, Anträge sind gegebenenfalls zu richten alle Typen mit einer MTOM*) unter 25 1

. en! Folcker 70/100

Luftaufsichtsstelle Gulistream Iv . 10/500
Flughafen Köln/Bonn Beine 2. Typen 200749050General Aviation Terminal Asrbus A 319820733151129 Köln nn " a
ls na MeDonnell Douglas MID) 80-Serie
Veleign: (122.03) 40-2291, Boeing 767

012) 3VIBESO A b S 300ITBUS ı

Telnfax: (02203) 40-2280. Aschus 316
Asıbus 330

11 Die zuvor genannien Regelungen treten BoeingBe 100 Hecvitined mit 3 Tay-Triel ke. DR Dia! . 1 “2 4 SION S one 3IeN 8 £ - AREHHINET N Ay LMIERWETKEN
init Wirkung vom 2 Novemher 1997 ir Kraft MeDonsell Dauglas MD 1

und sind bis zum 31 Okiober 2085 befristet, Melonnell Douglas DC 10-30
Nach jeweils 5 Jahren, ersintals Im Jahr 2000, wird Böe i4b/AVRO Ad.Berie En
die Wirksamkeit der Yarmschutzraaßnahmen  MeDonnell Douglas DE 8-70-Berie
überprüft und festgestellt. Sollte sich der Nacht.  Alrhus dad „
ftuglärm nieht sipmfikanı vermindert haben, wer-  Boring 747-406 -
den - unter striklier Beachtung dos Vertratgens- essen
schutzes für die zum Zeitpunkt des Inkwafltreieng 7) Mextsum Take-OVm
diesör Regelung am Flughafen Köln/Bonn operle- u. anne: ra . ln
ronden Luftfahhtunternehmen - zusätzliche aktive  NTL ie 32W5h ward init Wirkung vom 1. Jdanmar Iy07
und passive Lärmschutzmalinahmen zwingend or- aufgehoben,
Iorderlich. Eine Versrinderung des Nachtlluglärras \ ,
liegt vor, wenn die Fläche des Gebiets kleiner wird, Bonn, den 23. 11 2806
in dem zur Nachtzeit sechs Njugläirmereignisse im ER OV2ESSNN-OVES Va 9
Freien mit einem Maximalpegal (Lass) Von , . . m ,

" 75 gB(A) und mehr erveicht werden sag, Nacht- Bundesininisterium for Verkehr
schutzgebint). \ Im Auftiest
Der Verirauessschutz gut nicht Dir zusätzliche Hellonbroieh
lärmschutzmaßnahmen zwecks Einschränkung -
von Passagioflüpen sowie des Kinsatzes von . MEL NW {097 8, 3203,
Siwahlflugzougen mit einer höchstzulänigen Start- .
masse vor mehr ale JAu Tonnen Im Fracltverkehn !

die Netwendikeit dieser Einschränkungen wird
spätestens Im Jahre 2B0U ühermrüft.

larüber hinaus biesin eine vorDerige Änderung !
dieser Beschränkungen vorbenallen, wenn insbe- :
sondere neue umwellechmsche ader -rechtliche .

Hahmenhedingungen, wie B veränderie gesotzki- :
ee Vorschriften oder Änderungen der Vorschrif-
Ion für die Lärmzulsgsung von Luftfährzeugen |
nach KÜAO Annex 16, diese geboten erscheinen
lassen ;


